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Sachverhalt:
Auf Veranlassung des General-

staatsanwalts des Landes Sachsen-
Anhalt ist im März 1998 bei der
Staatsanwaltschaft in Magdeburg
im Wege einer »Hausverfügung« die
Anweisung ergangen, von Erwach-
senen begangene Ladendiebstahls-
delikte strenger zu verfolgen. Da-
nach sollen die Vorschriften der §§
153, 153a StPO, »von Ausnahmefäl-
len abgesehen«, auch bei Ersttätern
nicht mehr angewandt werden. So-
fern nicht »besondere Umstände«
gegeben seien, die eine »Ausnahme
rechtfertigen«, sollen die Ermitt-
lungsverfahren mit einem Strafbe-
fehl oder einer Anklageerhebung
abgeschlossen werden. In einer
Hauptverhandlung, die auf einen
Einspruch gegen einen Strafbefehl
erfolge, dürfe sogar dann nicht der
Einstellung gemäß §153 StPO zuge-
stimmt werden, wenn das Gericht
diese Verfahrensweise vorschlage.
Zur Begründung wird darauf ver-
wiesen, daß die Zahl der Ladendieb-
stähle im Lande Sachsen-Anhalt
einer großen jährlichen Steige-
rungsrate unterliege. Allein 1997 sei
die Zahl um 2.210 Fälle auf 31.153
registrierte Delikte gestiegen. Zu-
dem häuften sich die Fälle, in de-
nen von Kaufhausdetektiven aufge-
griffene Ladendiebe äußerten, man
dürfe bei einem Wert von unter
100,– DM einmal straflos stehlen.
Sofern diese neue Praxis zu einem
Rückgang der Fallzahlen führe, solle
zu einer großzügigeren Anwendung
der Opportunitätsvorschriften zu-
rückgekehrt werden.

Rechtliche Bewertung:
Sieht man davon ab, daß die

Hausverfügung schriftlich und da-
mit nachweislich in die Welt gesetzt
wurde, ist sie zunächst nichts Be-
sonderes. Die Staatsanwaltschaft ist
monokratisch organisiert (§ 144
GVG). »Die Staatsanwaltschaft« bei
einem Landgericht ist m.a.W. »Der

Leitende Oberstaatsanwalt«. Inso-
fern ist es nur folgerichtig, daß ein
LOStA  nach § 145 Abs. 1 GVG jede
beliebige Sache selbst an sich zie-
hen, jedem beliebigen (anderen)
Staatsanwalt übertragen und Wei-
sungen erteilen kann, denen die
einzelnen Staatsanwälte gemäß §
146 GVG nachzukommen haben.
Diese Weisungspyramide setzt sich
nach oben fort, denn die »ersten
Beamten« unterliegen ihrerseits der
Aufsicht der je übergeordneten
Staatsanwaltschaften, und die Auf-
sicht über diese schließlich übt die
Landesjustizverwaltung aus (§ 147
GVG). Das externe Weisungsrecht
(des Justizministers) begegnete von
jeher besonderer Kritik.1 Die Haus-
verfügung hält sich aber im prinzi-
piell unangefochtenen Bereich des
internen Weisungsrechts. 

Die hier entscheidende Frage ist
daher nur, ob die Verfügung inhalt-
lich legal ist, denn (auch) das Recht
zur Erteilung von Weisungen findet
seine Grenze an Recht und Gesetz
(Art. 20 III GG). Das »Grundgesetz
der Staatsanwaltschaft … ist das Le-
galitätsprinzip in seiner positiven
und negativen Seite«.2 Weisungen,
die eine Verletzung des Legalitäts-
prinzips beinhalten, sind unbestrit-
ten unzulässig.3

Auf den ersten Blick mag es para-
dox anmuten, die Hausverfügung
unter dem Aspekt einer Verletzung
des Legalitätsprinzips zu kritisieren,
scheint sie doch gerade die Pflicht
zur Ermittlung (§ 152 II StPO) und
zur Anklage (§ 170 I StPO) durch
Strafbefehlsantrag (§ 407 I S. 4
StPO) zu betonen. Zu den negativen
Seiten des Legalitätsprinzips gehö-
ren jedoch längst auch seine Be-
grenzungen4 (Durchbrechungen5)
durch Einstellungsvorschriften, die
die Pflicht zu Anklageerhebung rela-
tivieren. Das gilt unabhängig da-
von, ob man sie, insbesondere §§
153, 153 a StPO, als Ermessensre-
geln betrachtet6 oder als gebundene

Vorschriften, die nur durch unbe-
stimmte Rechtsbegriffe (»geringe
Schuld«, »öffentliches Interesse«)
einen Beurteilungsspielraum eröff-
nen.7

Sind  Einstellungsvorschriften
bindend, ist zu beachten, daß es
sich bei der »geringen Schuld«
(§ 153 StPO) und dem »öffentlichen
Interesse« um zwei Voraussetzun-
gen handelt. Die Begründung für
die Anweisung, Strafbefehl zu bean-
tragen, zielt offenbar rechtlich nur
auf eine, nämlich auf ein unbeding-
tes »öffentliches Interesse«8 an der
Verfolgung von Ladendiebstählen
ab. Unterstellt, das wäre so, bliebe
aber unabhängig davon immer
auch das Maß der Schuld zu prüfen,
denn geringe Schuld als solche
kann ihrerseits ein öffentliches In-
teresse ausschließen.9 Diese gesetzli-
che Pflicht jedes Staatsanwalts zur
Prüfung der schuldmaßrelevanten
Faktoren (Persönlichkeit, Motive,
Gesinnung, Bemühen um Scha-
denswiedergutmachung etc.) wird
durch die Hausverfügung unterlau-
fen, denn sie läßt nur »besondere«
Umstände als Gegengründe für eine
Einstellung zu.

Eröffnen Einstellungsvorschrif-
ten (zusätzlich) ein Ermessen, hat
sich die Entscheidung darüber hin-
aus am Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit i.e.S. zu orientieren, d. h.
es sind die konkreten Umstände des
individuellen Falles in die Zweck-
Mittel-Relation einzustellen. Eine
Weisung, die generell Nichteinstel-
lung vorgibt und nur krasse Fälle
ausnehmen will,  läuft in vielen –
den eben nicht so krassen – Fällen
auf die Weisung zum Ermessens-
fehlgebrauch zu Lasten des Beschul-
digten hinaus.

Nicht zu beanstanden ist die Wei-
sung dagegen, soweit sie, wenn An-
klageerhebung nach Legalitäts- und
Opportunitätsgründen das ange-
messene Vorgehen ist, dazu anhält,
den Weg des Strafbefehls nach
§ 407 I S. 3 StPO zu wählen. Wohl
aber ist sie rechtswidrig, soweit und
weil sie auf eine sachwidrige Be-
schränkung der Anwendung der
§§ 153, 153a StPO hinausläuft.

Kriminologische Bewertung:
Das öffentliche Interesse kann

aber mit der Häufung gleichartiger
Delikte allein nicht begründet wer-
den. Denn dies würde einschlägigen
kriminologischen Befunden nicht
entsprechen. Dabei soll hier nicht

das Problem diskutiert werden, ob
die Polizeiliche Kriminalstatistik als
Nachweis der polizeilichen Registrie-
rungstätigkeit (Hellfeldstatistik) in
der Lage ist, tatsächliche Steigerun-
gen des Ladendiebstahls (d. h. auch
im Dunkelfeld) im Lande Sachsen-
Anhalt widerzuspiegeln. Denn selbst
wenn die Steigerungen in der poli-
zeilichen Statistik lediglich auf einer
erhöhten Anzeigequote (der Laden-
besitzer) oder einer intensiveren An-
zeigebearbeitung durch die Polizei
beruhten, könnte dadurch unabhän-
gig von etwaigen Steigerungen je-
denfalls ein größeres Ausmaß des
Ladendiebstahls offenbar geworden
sein, das schon als solches ein
präventives Einschreiten rechtferti-
gen würde. 

Kriminologisch problematisch er-
scheinen indessen die zur Bekämp-
fung des Ladendiebstahls ergriffenen
Maßnahmen, insbesondere die da-
mit verbundenen Annahmen über
deren kriminalpräventive Wirkung.
Offensichtlich geht die Verfügung
davon aus, daß potentielle Laden-
diebe im Sinne der negativen Gene-
ralprävention durch eine strengere
Strafverfolgung von einer künftigen
Tatbegehung abgeschreckt werden
könnten. Dies ist nach dem gegen-
wärtigen Stand der empirischen
Präventionsforschung indessen
nicht zu erwarten. Danach sind ab-
schreckende Effekte weder aufgrund
der gesetzlichen Höchststrafe noch
durch die erwartete Art und Höhe ei-
ner Strafe anzunehmen. Allein das
perzipierte Entdeckungsrisiko scheint
einen, wenn auch nur geringen und
nur bei Bagatelltaten feststellbaren,
aber immerhin statistisch signifikan-
ten Abschreckungseffekt zu haben.10

Desweiteren gibt es bislang keine
Hinweise, daß eine Diversionsent-
scheidung höhere Rückfallraten
nach sich zieht als eine Verurtei-
lung. Vielmehr haben Heinz und
Storz aufgrund einer Auswertung al-
ler 90.599 im Bundeszentralregister
Registrierten des Geburtsjahrgangs
1961 festgestellt, daß Probanden
mit erstmaligen Einstellungen nach
§§ 45, 47 JGG bei gleicher Aus-
gangslage und gleichem Delikt (ein-
facher Diebstahl oder Fahren ohne
Fahrerlaubnis) geringere Nachent-
scheidungsraten aufwiesen als erst-
mals Verurteilte.11 Unter dem
Gesichtspunkt des Ultima Ratio-
Prinzips ist hieran insbesondere be-
deutsam, daß eine Einstellungs-
entscheidung jedenfalls mit keinem

Hausverfügung 
in Sachsen-Anhalt
§ 146 GVG, §§153, 153a StPO
Dürfen Staatsanwälte angewiesen werden, 
bei Ladendiebstahl jeden Ersttäter anzuklagen?
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schlechteren weiteren Delinquenz-
verlauf im Zusammenhang stand.
Entsprechende Untersuchungen zu
den Diversionseffekten bei Erwach-
senen wurden bislang nicht durch-
geführt.12 Ob sich diese für Jugend-
liche und Heranwachsende festge-
stellte Befundlage bei Erwachsenen
wesentlich anders darstellt, bleibt
künftigen Untersuchungen vorbe-
halten; triftige theoretische oder
empirische Anhaltspunkte sind
dafür jedoch nicht ersichtlich. 

Sollte bei Abfassung der Verfü-
gung schließlich auch die inhären-
te Annahme bestanden haben,
man könne durch eine strengere
Verfolgung von erstmals polizeilich
auffälligen Bagatelltätern einer
zukünftigen Delinquenzentwick-
lung vorbeugen, so sei noch ange-
merkt, daß auch dies dem Stand
der (internationalen) kriminologi-
schen Längsschnittforschung zur
offiziell registrierten sowie selbst-
berichteten Delinquenz nicht ent-
spricht. Danach ist davon auszuge-
hen, daß die Mehrheit einer Ge-
burtskohorte im Jugendalter das
eine oder andere Mal ein Delikt be-
geht und sich dabei ganz überwie-
gend im Bereich geringer und ge-
ringster Schwere bewegt (sog. Ubi-
quität). Des weiteren kann bei den
allermeisten, und zwar auch ohne
strafrechtliche Intervention, nach
der ersten oder zweiten Tat keine
weitere Delinquenz mehr beobach-
tet werden (sog. Spontanbe-
währung). Als Mehrfachtäter (fünf
und mehr Delikte) schält sich im
Verlauf des Jugendalters eine kleine
Gruppe von ca. fünf Prozent eines
Geburtsjahrgangs heraus, die zwar
den größten Teil der schweren De-
likte begeht, in ihrem gesamten
Deliktsspektrum jedoch ebenfalls
überwiegend leichtere Taten auf-
weist.13 Um den Prozeß der Spon-
tanbewährung nicht durch eine
vorschnelle oder zu intensive for-
melle Sanktionierung zu unterlau-
fen, haben gerade auch solche
Befunde zu einer verstärkten
Berücksichtigung des informellen
Erledigungsverfahrens geführt (Di-
version). Man kann auch nicht da-
von ausgehen, daß bei erwachse-
nen (Erst-)Tätern der Sachverhalt
anders liegt. Denn allgemein wird,
was auch vor dem Hintergrund der
generellen Alters-Kriminalitäts-Ver-
teilung plausibel erscheint, vor al-
lem die frühe erste Auffälligkeit für
eine längere delinquente Karriere

als bedeutsam erachtet. Schließlich
würde eine Annahme, daß Baga-
telltäter im weiteren Lebensverlauf
als schwere Delinquenten auffällig
werden, dem Forschungsstand wi-
dersprechen. So gehörte sogar in ei-
ner Dunkelfelduntersuchung (dem
National Youth Survey) von den
12–21jährigen Befragten, die in ei-
nem Jahr maximal vier leichte De-
likte berichtet hatten, in den dar-
auffolgenden Jahren nur ein Pro-
zent zur Gruppe schwerer Delin-
quenten, 84 Prozent erschienen als

nicht weiter delinquent und 15
Prozent bewegten sich im Bereich
leichterer Kriminalität.14 Was einer
delinquenten Entwicklung bis ins
Erwachsenenalter hinein Konti-
nuität vermittelt, scheint nach ei-
ner Gesamtschau der kriminologi-
schen Längsschnittforschung vor
allem und unabhängig von ande-
ren Faktoren eine wiederholte Ver-
urteilung zu sein (»Eigendynamik
der Rückfallkriminalität«15). Nach
allem ist mit einer kriminellen Kar-
riere allenfalls bei (frühen) jugend-

lichen Tätern sowie unangemesse-
nen justitiellen Reaktionen zu
rechnen, nicht jedoch bei erwach-
senen Ersttätern, zumal nicht der
Bagatelldelinquenz.

Klaus Boers ist Professor für Krimino-
logie, Ursula Nelles Professorin für
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Wirt-
schaftsstrafrecht, beide an der West-
fälischen Wilhelms-Universität in
Münster
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